
 

Gemeinde Empfingen 
Landkreis Freudenstadt 

 
Satzung vom 16. Dezember 2025 zur 2. Änderung der  

Satzung über die Erhebung der Hundesteuer 

in der Gemeinde Empfingen 
vom 13. Dezember 2011 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Empfingen hat auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg sowie den §§ 2, 3 Abs.1, 8 Abs 2 und 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg (KAG) am 16. Dezember 2025 folgende Satzung beschlossen: 
 
Artikel 1 
In § 5 Steuersatz erhalten die Abs. 1 bis 4 folgende Fassung: 
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr  

für jeden Hund   120,00 €. 

Abweichend von Satz 1 beträgt der Steuersatz  
für das Halten eines Kampfhundes gemäß Abs. 4 850,00 € 

Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, beträgt die Steuer den der Dauer 
der Steuerpflicht entsprechenden Bruchteil der Jahressteuer. 

(2) Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der nach Abs. 1 geltende 
Steuersatz für den 

zweiten und jeden weiteren Hund auf  240,00 €, 

zweiten und jeden weiteren Kampfhund auf  1.700,00 €. 

Werden neben Kampfhunden oder neben im Zwinger (§7) gehaltene Hunden noch andere Hunde ge-
halten, so gelten diese als "weitere Hunde". Steuerfreie Hunde (§ 1 Abs. 2 und § 6) sowie Hunde nach 
Abs. 3 bleiben hierbei außer Betracht 

(3) Werden Hunde sowohl für die Erzielung von Einnahmen (§ 1 Abs. 2) als auch für persönliche Zwecke 
gehalten,  so ermäßigt sich der  

nach Abs. 1 geltende Steuersatz auf  51,00 €,  

in den Fällen des Abs. 2 auf  102,00 €. 

(4) Die Definition der Kampfhunde und gefährlichen Hunde richtet sich nach §§ 1 und 2 der Polizeiver-
ordnung des Innenministeriums und des Ministeriums Ländlicher Raum über das Halten gefährlicher 
Hunde vom 03. August 2000 (GBI. S. 574). Die Entscheidungen der Ortspolizeibehörde über die Kampf-
hundeeigenschaft und die Einstufung als gefährlicher Hund sind für die Festsetzung der Steuer bin-
dend. 

Artikel 2 
In § 11 Hundesteuermarken erhält Abs. 6 folgende Fassung: 
(6) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine Ersatzmarke gegen eine Gebühr von 
12,00 € ausgehändigt. Dasselbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Steuermarke; die 
unbrauchbar gewordene Steuermarke ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust geratene Steuermarke 
wieder aufgefunden, ist die wieder gefundene Marke unverzüglich an die Gemeinde zurückzugeben. 

Artikel 3 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.  
 
Empfingen, den 17.12.2025  
 
gez. 
Ferdinand Truffner 
-Bürgermeister- 
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden- 
Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Ge-
meinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
Empfingen, den 17.12.2025 
 
Gez. 
Ferdinand Truffner  
-Bürgermeister- 
 


